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	LAND BRANDENBURG
	Landesamt für Umwelt 
Referat W21






Havarie- und Hochwasserabwehrplan
Bauvorhaben/Projekt:
Kohärenzsicherungsmaßnahme K6/E27 – Umsetzung des 3. Bauabschnitt der Auwaldentwicklung am Karthanehafen Wittenberge
Lage:
LK, Gemeinde, Gemarkung, Flur:
Landkreis: Prignitz; Gemeinde: Wittenberge; Gemarkung: Wittenberge; Flur: 012
Gewässer:
Elbe ca. bei Elbe-km 453,4: Mündung der Stepenitz in die Elbe 
Voraussichtlicher Ausführungszeitraum:
August 2026 – Oktober 2026
Tägliche Arbeitszeit	von:	07:00 Uhr
	bis:	19:00 Uhr
Vorhabensträger / Bauherr:
Landesamt für Umwelt, Brandenburg 
Referat W 21
Seeburger Chaussee 2
14476 Potsdam, OT Groß Glienicke
Auftragnehmer/Baubetrieb:
n.n.
Auszuführende Arbeiten:
Erdaushub und Geländeprofilierung, Pflanzarbeiten



Dienststellen und Einrichtungen
	Dienststelle
	Adresse
	Telefon / eMail

	Notruf Feuerwehr und Rettungsdienst
	
	112

	Notruf Polizei
	
	110

	Nächstes Krankenhaus
	Kreiskrankenhaus Prignitz
Perleberger Straße 139
19322 Wittenberge
	0 38 77 / 56 79 90

	Nächster Arzt
	Kreiskrankenhaus Prignitz
Perleberger Straße 139
19322 Wittenberge
	0 38 77 / 56 79 90

	Leitstelle Landkreis Prignitz
Rettungsdienst Perleberg
	Dobberziner Straße 144
19348 Perleberg
	0 38 76 / 713 800

	Baudienststelle/
Bauprüfstelle
	LfU, Referat W22
Seeburger Chaussee 2
14476 Potsdam
Herr Teichert
	03877 / 56 25 712
tino.teichert@
lfu.brandenburg.de

	Bauoberleitung des AG
BOL

	LfU, Referat W21
Seeburger Chaussee 2
14476 Potsdam
Frau Hoffmann
	03 32 01 / 442-124
inga.hoffmann@
lfu.brandenburg.de

	Örtliche Bauüberwachung
	Büro Knoblich Landschaftsarchitekten GmbH
Am Bahnhof 8
04519 Rackwitz OT Zschortau
Herr Gruner
	034202 / 12 44 -12
0151 / 51 27 64 72
gruner@bk-landschaftsarchitekten.de

	Verantwortlicher Mitarbeiter 
des AN
	n. n.
	

	Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination
	n. n.
	

	Gewässerunterhaltungspflichtiger
	WBV Prignitz
Schönhagener Straße 16
16928 Pritzwalk
Bereichsingenieur
Herr Lüthgarth
	03877 / 9509830
0171 / 37 96 626 
christian.luethgarth@wbv-prignitz.de

	Planung:
	Büro Knoblich Landschaftsarchitekten GmbH
Zur Mulde 25
04838 Zschepplin
Herr Otto
	03423 / 7 58 60 - 23
otto@bk-landschaftsarchitekten.de


Maßnahmen zum Schutz der Landschaft und der Umwelt
Der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (MKW - Mineralölkohlenwasserstoffe) hat so zu erfolgen, dass von ihnen keine Gefahr ausgehen kann. Die vorzuhaltende Menge hat nur den Mindestbedarf auf der Baustelle abzudecken. Unfälle sind umgehend zu melden:
	bei
Bodenverunreinigungen:
	Untere Abfallwirtschafts- u. Bodenschutzbehörde
Landkreis Prignitz
	03876 / 713 677 
bodenschutz@ lkprignitz.de

	bei
Gewässerverunreinigungen:
	Untere Wasserbehörde
Landkreis Prignitz

	03876 / 713 776
uwb@lkprignitz.de



Havariemaßnahmeplan für den Baustellenbereich
Informationen zum Wasserstand geben folgende Pegeldaten:
	Richtpegel:
	Elbe-Pegel Wittenberge

	http://www.pegelonline.wsv.de/gast/stammdaten?pegelnr=503050

	Pegelnullpunkt
	PNP = 16,719 m ü. NHN

	Lage am Gewässer:
	Fluss- km 453,98



Maßnahmen zum Schutz vor Havarien
Alle Bauphasen:
· Zu Beginn der Arbeiten und jeweils monatlich sind die Arbeitsnehmer über die Besonderheiten des Gewässerschutzes bei Arbeiten am bzw. in der Nähe von Gewässern aktenkundig zu belehren.
· Bei den Arbeiten ist abzusichern, dass nur ein unbedingt notwendiger Technikbestand am Gewässer, sowie im bei Hochwasser überfluteten Vorland, tätig ist. Die Geräteführer müssen Kenntnis über die Bezeichnungen der in den Geräten vorhandenen Ölsorten besitzen.
· Das Betanken der Technik hat uneingeschränkt außerhalb des Überschwemmungsgebietes zu erfolgen und ist mit größter Sorgfalt durchzuführen. Bei Austritt von Öl und Schmierstoffen sind diese sofort mit bereitstehenden Ölbindemitteln zu binden und schadlos zu deponieren. Der Einsatz von biologisch abbaubaren Ölen, Fetten und Biodiesel ist vorgeschrieben.
· Alle eingesetzten Maschinen und Geräte sind mit biologisch abbaubaren, umweltverträglichen Ölen auszurüsten. Bei längeren Standzeiten sind mobile Auffangvorrichtungen (z.B. Blechwannen) für das Auffangen von Tropfverlusten aus Geräten zu verwenden. Ölbindemittel und Ölsperren sind vom bauausführenden Unternehmen ständig bereitzuhalten.
· Nach der Tagesarbeit ist die Technik außerhalb des Gewässers so abzustellen, dass eine Gefährdung des Gewässers auszuschließen ist.
· Bei der Durchführung der Arbeiten ist besondere Sorgfalt beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen geboten. Es ist sicherzustellen, dass keine wassergefährdenden Stoffe, wie z.B. Öle, Fette, Treibstoffe usw. in das Erdreich, das Grundwasser und in die Oberflächengewässer gelangen können. Beton und Betonschlämpe dürfen aus dem unmittelbaren Baubereich nicht abgeschwemmt werden.
· Es sind geeignete Geräte und Mittel für eine mögliche Havariesofortbekämpfung gegen wassergefährdende Stoffe vorzuhalten und ständig einsatzbereit zu halten.
· Die Verwendung von Baumaterialien, die auswaschbare Bestandteile wassergefährdender Stoffe enthalten, ist verboten. Bauabfälle, Behältnisse oder dergleichen mehr dürfen nicht überschüttet werden. Sie sind mit den übrigen auf der Baustelle nicht mehr zu verwendenden Stoffen und Altlasten ordnungsgemäß zu erfassen und umgehend zu entsorgen. Ordnungswidrigkeiten werden nach den gesetzlichen Vorschriften verfolgt und geahndet.

Maßnahmen zum Schutz gegen Hochwasser auf der Baustelle
Alle Bauphasen:
· Hochwasser der Elbe sind hinsichtlich 
· Vorwarnzeit	Elbe: 5 Tage
· Dauer	Elbe: mehrere Tage 
· Abflussspitze (A IV)	Elbe: 23,42 m ü. NHN 
sowie der Durchflussmenge (s. u.) unterschiedlich. Die Informationsbeschaffung und -übermittlung, sowie die Hochwasserschutzmaßnahmen sind darauf abzustellen.
· Die Zu- und Abfahrten zur Baustelle müssen ständig gewährleistet sein.
· Arbeiten sind bis zu einem Pegelstand von ca. xxx möglich, danach muss die Beräumung und Sicherung des Baufeldes aufgrund drohender Überflutung erfolgen.
Eine Umsetzung des vorher beschriebenen Havariemaßnahmeplanes und eine wirkungsvolle Bekämpfung des Hochwassers funktioniert nur, wenn der Bauablaufplan der Maßnahme eingehalten wurde. 


	
Auslöser der Schutzmaßnahmen:
	Hochwasserlagezentrum
Einschätzung der hydrologischen Lage
Vorschlag zur Alarmstufe I - IV


	Ausrufen/Aufheben der Alarmstufe:

	Alarmstufe I + II
Alarmstufe III + IV
	LfU
Landkreis Prignitz

	HW-Informationen erhalten:

	lt. HW-Meldeordnung

	In Kraft setzen des baustellenbezogenen Havariemaßnahmeplanes:

	durch Projektleiter des LfU

	Der Regionalbereich des LfU und der
Landkreis SG Katastrophenschutz
werden informiert durch:
	Projektleiter des LfU
über die Tätigkeiten und Beobachtungen in den Alarmstufen I+II



Ab der Alarmstufe III ist die eigentliche Bautätigkeit im Baulos einzustellen und der Hochwasserabwehrplan des Landkreises sowie der Baustelle treten in Kraft. Der Baubetrieb wird in die Maßnahmen des Katastrophenschutzes des Landkreises eingebunden.

Hochwasseralarmstufen
	Alarmstufe
	Beschreibung
	Elbe: Pegelstand
Pegel Wittenberge
	Stepenitz: Pegelstand
Pegel Perleberg, Schule

	A I
	Wasserstandsmeldedienst
	500 cm
	21,72 m NHN
	180 cm
	27,50 m NHN

	A II
	Kontrolldienst
	600 cm
	22,72 m NHN
	270 cm
	28,40 m NHN

	A III
	Wachdienst
	630 cm
	23,02 m NHN
	300 cm
	28,70 m NHN

	A IV
	Katastrophenabwehr HW
	670 cm
	23,42 m NHN
	370 cm
	29,40 m NHN


Quelle: https://www.elwis.de/DE/dynamisch/gewaesserkunde/wasserstaende/index.php?target=1&pegelId=cbf3cd49-91bd-49cc-8926-ccc6c0e7eca4

Siehe auch Informationen zu den Pegeln.
Bei Erreichen der Meldegrenze und der Hochwasservorhersage sind Sicherungsmaßnahmen für die vorhergesagte Alarmstufe einzuleiten.

Vorwarnzeit:		Elbe: ca. 5 Tage

	Alarmstufe I

	… wird ausgelöst, wenn der in der Hochwassermeldeordnung festgelegte Richtwert des Wasserstandes am Richtpegel überschritten wird und auf Grund der Wetterlage oder Hochwasservorhersagen ein weiterer Anstieg zu erwarten ist.
Tätigkeiten bei Alarmstufe I
· Kontrolle der Räumung von Geräten und Material aus dem Vorland
· Beräumung von Abflusshindernissen
Ausführung:	erfolgt durch den zuständigen Baubetrieb (AN)


	Alarmstufe II

	… wird ausgelöst, wenn der festgelegte Richtwert des Wasserstandes am Richtpegel überschritten wird und ein weiteres Ansteigen zu erwarten ist oder wenn unabhängig vom Wasserstand Abflussbehinderungen durch Eis eintreten können.
Tätigkeiten bei Alarmstufe II
· vorsorgliche Abstimmung mit der Projektleitung des AG zur eventuellen Bereitstellung von Arbeitskräften, Material und Transportkapazitäten zur Hochwasserbekämpfung
Ausführung:	erfolgt durch den zuständigen Baubetrieb (AN)
Tätigkeiten, wenn mit Alarmstufe III zu rechnen ist
· Rückzug der nicht unmittelbar benötigten Geräte aus dem Baufeld in einen Rückzugsraum außerhalb des Überschwemmungsgebietes

	Alarmstufe III

	… wird ausgelöst, wenn der festgelegte Richtwert des Wasserstandes am Richtpegel überschritten wird, ein weiteres Ansteigen zu erwarten ist oder abflussbehindernde Zusammenschiebungen von Eis, Bäumen, Strauchwerk und anderem Treibgut ein plötzliches Ansteigen der Wasserstände herrufen können.
Tätigkeiten bei Alarmstufe III:
· aktive Bekämpfung der aufgetretenen Gefahren
Ausführung:	auf Weisung der Katastrophenschutzkommission


	Alarmstufe IV

	… wird ausgelöst, wenn der festgelegte Richtwert des Wasserstandes am Richtpegel überschritten wird oder unabhängig vom Richtwert eine akute Gefährdung der Funktionssicherheit der HW-Schutzanlagen eingetreten ist.
Tätigkeiten bei Alarmstufe IV:
· aktive Bekämpfung der aufgetretenen Gefahren
Ausführung:	auf Weisung der Katastrophenschutzkommission




Weitere Verantwortlichkeiten:
Der verantwortliche Bauleiter der bauausführenden Firma erhält ein Exemplar des Havarie- und Hochwasserabwehrplans und ist für die aktenkundige Belehrung seiner Mitarbeiter über den Inhalt des Dokumentes und dessen Auflagen verantwortlich.
Die Baufirma setzt die zuvor genannten Vorgaben wie folgt um:
Wir sichern die Umsetzung der in Punkt 9.1 und 9.2 genannten Vorgaben zu.







Datum, Stempel und Unterschrift Baubetrieb



Anlage
Bauablaufplan


Verteiler
LfU, Referat W21: Hochwasserschutz, Investiver Wasserbau 
LfU, Referat W24: Gewässer- und Anlagenunterhaltung West
Baudienststelle, Bauprüfstelle
Projektleiter des LfU
Örtliche BÜ
SiGeKo
Baubetrieb: n.n.
Untere Wasserbehörde des LK Prignitz
SB Brand- und Katastrophenschutz des LK Prignitz 
Wasser- und Bodenverband Prignitz
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